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Bekanntmachungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse des Kreistages 
Anhalt-Bitterfeld

Sitzung des Vergabeausschusses am 20.01.2020: 

Beschluss-Nummer: VGA 3-2020
Vorratsbeschluss Auftragserteilung Prüfingenieure
Abweichend von § 6 Absatz 4 der Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in 
Verbindung mit § 10 der Dienstanweisung zur Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienst- 
leistungen (DA 30-1 – Stand 29.07.2016) wird die eigenständige Vergabe von Aufträgen 
an Prüfingenieure für Standsicherheit und Brandschutz bei einem voraussichtlichen 
Wertumfang der einzelnen Prüfaufträge von mehr als 25.000 Euro (netto) ohne erneute 
Beteiligung und Entscheidung des Vergabeausschusses beschlossen.
(BV/0060/2019)

Beschluss-Nummer: VGA 4-2020
Vorratsbeschluss Freihändige Vergabe- Gefahrenabwehr (Ersatzvorname)
Abweichend von § 6 Absatz 4 der Hauptsatzung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in 
Verbindung mit § 9 Absatz 1 der Dienstanweisung zur Vergabe von Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen (DA 30-1 – Stand 29.07.2016) wird die Freihändige Vergabe für 
Ersatzvornahmen im Rahmen des § 55 SOG LSA und Maßnahmen in unmittelbarer 
Ausführung im Rahmen des § 9 SOG LSA sowie die amtsinterne Zuschlagerteilung bei 
einem voraussichtlichen Wertumfang von mehr als 25.000 Euro (netto) ohne erneute 
Beteiligung und Entscheidung des Vergabeausschusses beschlossen.
(BV/0061/2019)

Beschluss-Nummer: VGA 5-2020
Industrie- und Filmmuseum Wolfen „Schaffung einer Dauerausstellungsfläche Faser“ 
Los 300-01: Baustelleneinrichtung
Die Zustimmung zur Auftragserteilung auf das Angebot der Bau- und Haustechnik 
Bad Düben GmbH, 04849 Bad Düben zu einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 
77.325,13 EUR wurde erteilt.
(BV/0065/2020)

Tagung des Kreistages Anhalt-Bitterfeld
Termin: Donnerstag, 05.03.2020, 18.00 Uhr 

Ort:  Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld  
Kreistagssitzungssaal 
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung

Öffentlicher Teil
 1.  Eröffnung der Sitzung  
 2.    Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Mitglieder und 

der Beschlussfähigkeit  
 3.   Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung

 4.   Verpflichtung eines Mitgliedes des Kreistages
 5.    Einwohnerfragestunde
 6.   Feststellung der Niederschriften vom 26.09.2019, 28.11.2019 und 12.12.2019
 7.    Bekanntgabe der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten 

Beschlüsse, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen 
Einzelner entgegenstehen 

 8.    Bericht des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten, Eilentscheidungen 
und Bekanntgabe der von den beschließenden Ausschüssen gefassten 
Beschlüsse sowie Informationen der Verwaltung 

 9.   Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen
10.   Beteiligungsbericht 2018
11.    Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr BV/0069/2020 

2020 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld   
12.    Programm zum Abbau der Liquiditätskredite im Zeitraum BV/0070/2020 

2018-2027 - Fortschreibung bis 2028   
13.  Resolution des Kreistages Anhalt-Bitterfeld zur Krankenhaus- BV/0078/2020 

investitionsfinanzierung kommunaler Krankenhäuser 
im Land Sachsen-Anhalt 

14.   Behandlung öffentlicher Vorlagen   
14.1.    Neubesetzung im Landwirtschafts- und Umweltausschuss und IV/0002/2020 

Bestimmung des Ausschussvorsitzenden
14.2.    Benennung von beratenden Mitgliedern des Jugendhilfe- BV/0055/2019 

ausschusses 
14.3.    Entsendung eines weiteren Mitgliedes des Verwaltungsrates BV/0057/2019 

der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
14.4.   Wahl des Kreisjägermeisters und des Jagdbeirates   BV/0058/2019
14.5.    Antrag der Fraktion CDU-FDP zur Berufung einer sachkundigen BV/0062/2020 

Einwohnerin in den Sozial- und Gesundheitsausschuss 
14.6.    Antrag der AfD-Fraktion zur Berufung von sachkundigen BV/0063/2020 

Einwohnern in den Bau,- Wirtschafts- und Verkehrsausschuss 
sowie in den Landwirtschafts- und Umweltausschuss   

14.7.    Antrag der Fraktion SPD-Grüne zur Berufung eines BV/0064/2020  
sachkundigen Einwohners in den Bau-, Wirtschafts- und 
Verkehrsausschuss   

14.8.    3. Änderungssatzung zur Satzung über die Entschädigung  BV/0073/2020  
ehrenamtlich Tätiger des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 
(Entschädigungssatzung)   

14.9.   Landratswahl 2021 - Festlegung des Wahltermins   BV/0072/2020
14.10.   Aufnahme eines Kredites   BV/0075/2020
14.11.   Aufnahme eines Kredites   BV/0076/2020
14.12.   Aufnahme eines Kredites   BV/0077/2020
15.   Anfragen und Anregungen der Kreistagsmitglieder

Nicht öffentlicher Teil
16.   Informationen der Verwaltung
17.   Behandlung nichtöffentlicher Vorlagen 
17.1.   Grundstücksverkauf in Köthen, Quellendorfer Straße 1 BV/0037/2019
18.   Anfragen und Anregungen der Kreistagsmitglieder
19.   Schließung der Sitzung
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gez. V. Wolpert 
Vorsitzender des Kreistages Anhalt-Bitterfeld

Termine und Tagungen der Ausschüsse des Kreistages 
Anhalt-Bitterfeld

Bau-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss
Termin: Dienstag, 25.02.2020, 18:00 Uhr 

Ort:  Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, Kreistagssitzungssaal, 
Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil
 1.   Eröffnung der Sitzung  
 2.    Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschuss- 

mitglieder und der Beratungsfähigkeit  
 3.   Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
 4.   Verpflichtung sachkundiger Einwohner  
 5.   Einwohnerfragestunde  
 6.   Feststellung der Niederschriften vom 19.11.2019 und 14.01.2020  
 7.   Informationen der Verwaltung  
 7.1   Aktueller Baubericht  
 7.2    Umsetzung Denkmalschutzgesetz (Burgstraße 6 in Bitterfeld 

und Freiherr-vom-Stein-Straße 1 in Wolfen) 
 7.3    Information zu den Anträgen auf Gewährung von Zuwendungen für Kultur- 

denkmale gemäß der Richtlinie des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für das 
Haushaltsjahr 2020

 7.4   Information über die Initiative „Leben in Anhalt-Bitterfeld“
 8.   Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen
 9.   Behandlung öffentlicher Vorlagen 
 9.1    Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Entlastung des BV/0074/2020 

Betriebsleiters der Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld 
10.   Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
11.   Schließung der Sitzung

gez. Northoff 
Vorsitzender des Bau-, Wirtschafts- und Verkehrsausschusses

Vergabeausschusses
Termin:  Montag, 02.03.2020, 17.00 Uhr

Ort:   Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld  
Beratungsraum VIII, Am Flugplatz 1, 06366 Köthen (Anhalt)

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
 1.  Eröffnung der Sitzung   
 2.     Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der anwesenden Ausschuss- 

mitglieder und der Beschlussfähigkeit   
 3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung   
 4. Einwohnerfragestunde   
 5.  Feststellung der Niederschrift der letzten Sitzung   
 6.     Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse, 

sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner 
entgegenstehen   

 7. Informationen der Verwaltung
 8. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder

Nichtöffentlicher Teil
 9. Informationen der Verwaltung
10.  Behandlung nichtöffentlicher Vorlagen   
11.  Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder 
12.  Schließung der Sitzung

gez. Wolkenhaar 
Vorsitzender des Vergabeausschusses

Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 der Unternehmen 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
Bekanntgabe auf der Grundlage des § 133 Absatz 1 Ziffer 2 und Absatz 2 Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

Jahresabschluss mit Lagebericht der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH 
für das Jahr 2018

In der Gesellschafterversammlung der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH am 28. Okto-
ber 2019 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2018 der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH wird festgestellt.

2.  Der Jahresüberschuss in Höhe von 103.846,61 EUR wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH wurde 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 durch die BRV AG, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Die Ordnungsmäßigkeit der Arbeit der Geschäftsführung wurde in dem nach § 53 HGrG 
erweiterten Bericht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt.

Der Jahresabschluss 2018 und der Lagebericht 2018 wurden durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Bekanntmachung:

Der Jahresabschluss, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Prüfergebnis des Jah-
resabschlusses und der Lagebericht der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH werden 
hiermit öffentlich bekannt gegeben.

Der Jahresabschluss 2018 nebst Lagebericht der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH 
liegt in der Zeit vom 25.02.2020 bis einschließlich 10.03.2020 in der Dienststelle des Land-
kreises Anhalt-Bitterfeld in 06366 Köthen (Anhalt), Am Flugplatz 1, 1. OG, Zimmer 203 im 
Rechtsamt während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus.

Köthen (Anhalt), 21.02.2020

gez. U. Schulze 
Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Jahresabschluss mit Lagebericht der Wolfener Recycling GmbH für das Jahr 2018

In der Gesellschafterversammlung der Wolfener Recycling GmbH am 18. November 2019 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss 2018 für die Wolfener Recycling GmbH wird festgestellt.

2.  Der Jahresüberschuss in Höhe von 25.371,25 EUR wird mit dem Gewinnvortrag in 
Höhe von 1.800.222,72 EUR saldiert. Der saldierte Bilanzgewinn in Höhe von 
1.825.593,97 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss der Wolfener Recycling GmbH wurde für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 durch die BRV AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geprüft.

Die Ordnungsmäßigkeit der Arbeit der Geschäftsführung wurde in dem nach § 53 HGrG 
erweiterten Bericht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt.

Der Jahresabschluss 2018 und der Lagebericht 2018 wurden durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Bekanntmachung:

Der Jahresabschluss, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Prüfergebnis des Jah-
resabschlusses und der Lagebericht der Wolfener Recycling GmbH werden hiermit öffent-
lich bekannt gegeben.

Der Jahresabschluss 2018 nebst Lagebericht der Wolfener Recycling GmbH liegt in der 
Zeit vom 25.02.2020 bis einschließlich 10.03.2020 in der Dienststelle des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld in 06366 Köthen (Anhalt), Am Flugplatz 1, 1. OG, Zimmer 203 im Rechts-
amt während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus.

Köthen (Anhalt), 21.02.2020

gez. U. Schulze 
Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Jahresabschluss und Lagebericht der Köthen Kultur und Marketing GmbH 
für das Jahr 2018

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist seit dem 01.01.2018 Gesellschafter der Köthen Kultur 
und Marketing GmbH.

In der Gesellschafterversammlung der Köthen Kultur und Marketing GmbH am 06.02.2020 
wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1.  Der Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme in Aktiva und Passiva von 
374.147,74 EUR und einem Jahresergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung von 
48.014,53 EUR wird festgestellt.

2.  Der Jahresüberschuss 2018 der Gesellschaft in Höhe von 48.014,53 EUR wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Köthen Kultur und Marketing GmbH zum 
31.12.2018 wurden durch die Dr. Dornbach & Partner Treuhand GmbH, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Niederlassung Dessau-Roßlau geprüft.

Die Ordnungsmäßigkeit der Arbeit der Geschäftsführung wurde in dem nach § 53 HGrG 
erweiterten Bericht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt.

Der Jahresabschluss 2018 und der Lagebericht 2018 wurden durch die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Bekanntmachung:

Der Jahresabschluss, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Prüfergebnis des Jah-
resabschlusses und der Lagebericht der Köthen Kultur und Marketing GmbH werden hier-
mit öffentlich bekannt gegeben.
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Köthen Kultur und Marketing GmbH zum 
31.12.2018 liegen in der Zeit vom 25.02.2020 bis einschließlich 10.03.2020 in der Dienst-
stelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in 06366 Köthen (Anhalt), Am Flugplatz 1, 1. OG, 
Zimmer 201 im Rechtsamt während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus.

Köthen (Anhalt), 21.02.2020

gez. U. Schulze 
Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Betretung von Waldgrundstücken und der freien Landschaft
Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 3 des Landeswaldgesetzes Sachsen-Anhalt vom 25. Februar 2016 
(GVBl. LSA S. 77) wird bekanntgemacht, dass die Beschäftigten der Landkreisverwaltung 
Anhalt-Bitterfeld sowie Personen, die im Auftrag der Verwaltung tätig werden, Waldgrund-
stücke sowie die freie Landschaft im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung im Jahr 2020 bege-
hen werden.

Köthen (Anhalt), 28.01.2020

gez. U. Schulze 
Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Bekanntmachungen des Zweckverbandes 
„TechnologiePark Mitteldeutschland“

Haushaltssatzung und Bekanntmachung des Zweckverbandes 
„TechnologiePark Mitteldeutschland“ für das Haushaltsjahr 
2020
1.   Haushaltssatzung des Zweckverbandes TechnologiePark Mitteldeutschland für 

das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Zweckverband die folgende, von der Ver-
bandsversammlung in der Sitzung am 03.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung erlas-
sen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.962.490 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.962.490 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)   Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 790.210 Euro
b)   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 646.860 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.103.110 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.637.050 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.268.740 Euro

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 17.585.720 Euro festge-
setzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

Der Kassenkredit wird für die Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen und der Zwi-
schenfinanzierung von Zuschüssen im Rahmen der GRW Infrastrukturförderung verwen-
det.

§ 5

Die von den Mitgliedsgemeinden an den Verband zu übertragenden Finanzeinnahmen 
gem. § 11 der Verbandssatzung betragen zum Ausgleich der laufenden Aufwendungen 
520.600 Euro.

Das Finanzaufkommen im Einzelnen:
Stadt Bitterfeld-Wolfen  339.400,00 Euro
Stadt Sandersdorf-Brehna 181.200,00 Euro

Bitterfeld-Wolfen, 31.01.2020

gez. Grabner 
Verbandsgeschäftsführer  (Siegel)

2.  Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 KVG LSA zur Einsichtnahme 
vom 24.02.2020 bis 03.03.2020 im Verwaltungsgebäude, Sonnenallee 23-25 in  
06766 Bitterfeld-Wolfen, Sekretariat, in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 8.00 - 
13.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr öffentlich aus.

Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Nach § 146  
Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes hat die Kommunalaufsichtsbehörde die Ge-
setzmäßigkeit des Beschlusses über die Haushaltssatzung bestätigt.

Bitterfeld-Wolfen, 31.01.2020

gez. Grabner 
Verbandsgeschäftsführer (Siegel)

Veröffentlichung des Beschlusses des Zweckverbandes 
TechnologiePark Mitteldeutschland zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2018 und Entlastung des Verbands- 
geschäftsführers
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes TechnologiePark Mitteldeutschland hat 
in ihrer Sitzung am 03.12.2019 auf der Grundlage des § 120 KVG LSA i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 6 Verbandssatzung den folgenden Beschluss gefasst:

Die Verbandsversammlung beschließt

1.  Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018, in der von Anochin, Roters & Kolle-
gen GmbH & Co. KG geprüften Fassung, mit einer Bilanzsumme von 30.222.219,03 
EUR und einem Jahresüberschuss von 119.471,94 EUR (inklusive Rechenschaftsbe-
richt) wird bestätigt. 

2.  Der Zweckverband erwirtschaftete im Haushaltsjahr 2018 einen Jahresüberschuss 
von 119.471,94 EUR. 

 Davon entfallen auf die Mitgliedskommunen folgende Anteile:
 - Stadt Bitterfeld-Wolfen 68.064,48 EUR
 - Stadt Sandersdorf-Brehna 51.407,46 EUR

 Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.  Der Verbandsgeschäftsführer wird beauftragt, die nach § 133 Abs. 1 Nr. 2 des Kom-
munalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) erforderliche Be-
kanntmachung inkl. der Auslegung vorzunehmen und den Beschluss der Kommunal-
aufsichtsbehörde mitzuteilen.

4.  Dem für das Haushaltsjahr 2018 verantwortlichen Verbandsgeschäftsführer wird die 
Entlastung erteilt.

Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss inklusive Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit vom 24.02.2020 bis 
03.03.2020 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes TechnologiePark Mitteldeutsch-
land, Sonnenallee 23-25, 06766 Bitterfeld-Wolfen zu den nachfolgend genannten Ge-
schäftszeiten oder nach gesonderter Vereinbarung zur Einsichtnahme aus:

Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Freitag  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Bitterfeld-Wolfen, 31.01.2020

gez. Grabner 
Verbandsgeschäftsführer (Siegel)


